
Anleitung zur Nutzung des digitalen Formulars für den Vorhabenbereich I 

Die Antragstellung für den Vorhabenbereich I (Umstellung auf naturnahe Waldwirtschaft) erfolgt ab sofort nur noch 
mit einem digitalen Formular. Dieses laden Sie sich herunter, bearbeiten es, speichern es sich selber ab, drucken 
es aus, unterschreiben es und senden es postalisch an die Bewilligungsbehörde. 
 
Das digitale Formular hat sich optisch zum bisher analogen Formular kaum verändert, inhaltlich sind viele 
Neuerungen zu beachten. 
 
Bei Fachfragen stehen Ihnen verschiedene Ansprechpartner zur Verfügung: 

• die zuständige Oberförsterei bzw. die Revierleiter als untere Forstbehörde (UFB),   
• die Bewilligungsbehörde  
• die Berater 

 
Allgemeine Hinweise: 

− Das digitale Formular basiert auf dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel. 

− Nutzen Sie eine sog. Freewaresoftware, erscheint beim Aufrufen des Formulars evtl. der Hinweis „zu 
viele Spalten“, was Sie ignorieren können. Solche Spalten enthalten keinen Inhalt und haben somit auch 
keine Auswirkungen. 

− Grundsätzlich ist das digitale Formular so gestaltet, dass keine Fehler entstehen, wenn Sie 
chronologisch eine Seite nach der anderen und in den einzelnen Formularseiten von oben nach unten 
Ihre Eingaben machen. 

− Eingaben bestätigen Sie bitte grundsätzlich nur mit der Tastatur („Eingabe“-Taste oder Tabulator-
Taste), nicht mit der Maus, da sonst Fehler entstehen! 

− Das Formular errechnet die Zuwendung automatisch und unterstützt die Eintragungen gerade bei den 
komplizierten Schritten der Aufteilung der Verjüngungsart und der Pflanzen. 

 
Karte: 

− Bei der Antragstellung ist die Vorlage einer kartenmäßigen Darstellung erforderlich, die die Lage und den 
Inhalt des geplanten Vorhabens in Bezug zu den beanspruchten Flurstücken und die örtliche Forstadresse 
darstellt (wann, was, wo).  

− Nutzen Sie hierfür das Geodatenportal und die Funktionen, die dort zur Verfügung gestellt werden.  
Sie finden dort u.a. auch Angaben zum Standort und zu den neuen Klimastufen, welche für die 
Bearbeitung des Antragsformulars notwendig sind. https://www.brandenburg-forst.de/LFB/client/ 
 

 

Orange Felder:  
− Sog. „Eingabefelder“; hier sind Eingaben erforderlich (sofern für Ihr Vorhaben zutreffend); die Felder sind 

überwiegend mit Erklärungen oder Begrenzungen hinterlegt; teilweise bieten sie auch eine Eingabehilfe 
durch eine Drop-down-Liste. Diese erkennen Sie am kleinen grauen Pfeilsymbol direkt daneben. Wählen 
Sie aus der Liste das Gewünschte durch Anklicken aus und bestätigen mit „Enter“ oder Tabulatortaste. 

− War Ihre Eingabe erfolgreich, ändert sich die Farbe von orange auf grün. 
 

Gelbe Felder: 

− Gelbe Felder werden durch Anklicken der orangenen Felder eingeblendet. Sie bieten Informationen zu 
den erforderlichen Eingaben für die entsprechende Zelle.  

− Gelbe Felder können durch Anklicken und Ziehen verschoben werden. 
 
  



Blaue Felder:  

− Was Sie in die Felder einzugeben haben, ist überwiegend selbsterklärend. Wenn Sie mit dem Cursor über 
die Felder fahren, erhalten Sie zusätzliche Erläuterungen. 

 

Spezielle Hinweise: 

 
Hinweise zu den Antragsseiten 1-4 

 
Die Seiten 1 bis 3 sind selbsterklärend. Tragen Sie hier in die orangen Felder die Daten ein, die jeweils abgefordert 
werden. 
 
Auf Seite 4 wird pro Projekt jeweils der Standort (a) und der Forstort (b) eingetragen. Die Spaltenüberschriften 
zeigen an, was einzutragen ist.  
Ordnen Sie bitte den betroffenen Flurstücken eine Projektnummer zu und geben Sie die jeweilige Anteilsfläche (nur 
2 Nachkommastellen) an. 
 
„Durchführungszeitraum: der Zeitraum, in dem Sie das Projekt umsetzen möchten. Der Zeitraum darf maximal 2 
Jahre umfassen, da die Finanzierung für max. 2 Jahre (= das Jahr der Bewilligung und das Folgejahr) möglich ist. 
 
Vorzeitiger Vorhabenbeginn (VZV): Nach Feststellung der Förderfähigkeit kann Ihnen der Durchführungsbeginn 
auch vor Bewilligung gestattet werden. Das geschieht regelmäßig schriftlich zum gewünschten Termin. Das kann 
jedoch frühestens der Tag des Antragseingangs sein.                           
 
Hier ein Bildschirmabdruck der Seite 4 als Beispiel (mit fiktiven Angaben): 
 

 



Hinweise zur Antragsseite 5a 

Pro Antragsseite 5a kann nur ein Projekt (Projektnummer von Seite 4, erste Spalte übernehmen) eingegeben 
werden. Die dazugehörige Fläche wird eingeblendet und ist zu beplanen. Die Seite 5a ist pro Antrag fünfmal 
vorhanden, somit können pro Antrag max. 5 Projekte im Antrag zusammengefasst beantragt werden. Seite 5a 1 
gehört dann zu S. 5b 1  

Die Angaben der Punkte 3.1 bis 3.3 sowie 3.6 und 3.7 beziehen sich auf Waldumbauvorhaben, deren Planung sich 
auf S. 5 b fortsetzt. 

Die Angaben der Punkte 3.4 und 3.5 beziehen sich auf die Waldpflege. 

Eine Kombination von Waldumbau (WU) und Waldpflege (Kulturpflege) in einem Projekt ist möglich. Zu einem 
geplanten WU kann gleichzeitig die anschließende Kulturpflege für das aktuelle und kommende Jahr mit 
angegeben werden. 

Jungbestandspflege ist nicht mit anderen Vorhaben kombinierbar und stellt immer ein separates Projekt dar, was 
als solches beantragt werden muss. 

Pkt. 3.1 Kulturvorbereitung  

Hier kann die Kulturvorbereitung (KV) „normal“ oder „erschwert“ gewählt werden (Erklärung siehe blaues 
Textfeld). Die Variante „erschwert“ erfordert das Votum der unteren Forstbehörde (uFB). Der Anteil wird 
prozentual eingetragen, die Flächengröße errechnet sich automatisch. Es sind mehrere 
Kombinationsvarianten möglich;  
Bsp.: gesamte Fläche KV ist „normal“ = 100 %;   
Bsp.: 60% „normale“, 40% „erschwerte“ KV= anteilig 60%/ 40%,  
Bsp.: 50 % der Fläche keine und 50 % „normale“ KV= 50 % „normale“ KV angegeben 
 

Pkt. 3.2 Bodenbearbeitung 

Die Bodenbearbeitung (BB) bezieht sich auf die Projektgröße, eingetragen wird der prozentuale Flächenanteil 
auf dem BB geplant ist, die entsprechende Flächengröße errechnet sich automatisch.  

Pkt. 3.3 Zaunbau 

Beim Zaunbau wird die geplante Zaunlänge angegeben und der prozentuale Flächenanteil, der vom Zaun 
umgeben wird. Die entsprechende Flächengröße errechnet sich automatisch.  

Umschließt der Zaunbau mehrere benachbarte Projekte, genügt die Angabe der Gesamtlänge des 
Zaunes und ein verbaler Verweis. Der Zaun wird dann mit seiner Gesamtlänge in einem der beteiligten 
Projekte angegeben. Bei den restlichen Projekten ist die Angabe „Zaunlänge“ mit „0“ anzugeben (im 
Beispiel das Projekt 5a 3 „Waldrand“). Auf Seite 7 unter Pkt. 4.1 ist eine kurze Beschreibung dieser 
zusammenhängenden Projekte darzustellen. Es bleibt die Option, die anteilige Zaunlänge „künstlich“ dem 
jeweiligen Einzelprojekt (hier Waldumbau und Waldrand) zuzuordnen. Eine Zusammenfassung der 
Umzäunung ist jedoch vereinfachend. Der Bezug zur richtigen Flächengröße wird im Bescheid richtig 
dargestellt.   

Weiterhin ist anzugeben, ob die Fläche im Eigenjagdbezirk liegt. Nur mit der Antwort „Nein“ ist die Förderung 
von Zaunbau möglich. Eine Bestätigung der Jagdgenossenschaft oder der unteren Jagdbehörde (ggf. 
kostenpflichtig) ist notwendig. Die Bewilligungsbehörde befragt formal die untere Jagdbehörde, so der 
Nachweis nicht vorliegt. Die Angaben der Jagdgenossenschaft sind regelmäßig kostenfrei. 



Pkt. 3.4 Kulturpflege (Kpfl.) 

Ist die Kulturpflege mit einem hier geplanten Waldumbauvorhaben kombiniert, braucht weder ein Aktenzeichen 
noch ein Begründungsjahr eingetragen zu werden. Handelt es sich um ein separates Vorhaben, ist das 
Aktenzeichen des Erstantrages und das Jahr der Kulturbegründung einzutragen. Auf der Seite 4 wäre das eine 
neue Projektnummer.  

Im Feld Kulturgefährdung kann eines aus mehreren Varianten gewählt werden. 

Im nächsten Eingabefeld kann gewählt werden zwischen Kpfl. „normal“ und „erschwert“, ähnlich wie bei der 
KV. Eine erschwerte Kpfl. erfordert das Votum der UFB. Es ist auch eine Kombination beider Varianten mit 
den jeweiligen Flächenanteilen möglich. 

Als nächstes wird angegeben, wie oft die Kpfl. geplant ist. Es können in einem Antrag Kpfl. für 2 aufeinander 
folgende Jahre (Jahr der Bewilligung und Folgejahr) geplant werden. Eine mehrmalige Pflege in einem Jahr 
erfordert das Votum der UFB. 

Pkt. 3.5 Jungbestandspflege (Jbpfl.) 

Die Beantragung der Jbpfl. ist ebenfalls die Einstufung in „normal“ und/oder „erschwert“, wie bei einer KV, 
möglich. Die Angabe der Bestandesoberhöhe (max. 10m) ist ebenso erforderlich wie die Angabe, um die 
wievielte Jbpfl. es sich handelt. Es sind max. 2 Jbpfl. förderfähig. Ein Votum der UFB ist notwendig. 

Pkt. 3.6 „Standortgutachten“ 

Eine standörtliche Einschätzung ist nur erforderlich, wenn es keine Standortinformationen gibt. In der Regel 
ist es ein Gutachten, da es nur in Verbindung mit einem geplanten Waldumbauvorhaben förderfähig ist. Der 
Flächenanteil wird prozentual angegeben, die Flächengröße ergibt sich automatisch. 

Pkt. 3.7 Markierungsstäbe 

Hier wird die Anzahl der Markierungsstäbe eingetragen. Es sind max. 100 Stäbe pro Hektar förderfähig.  

Die auf Seite 5a eingetragenen Angaben bilden die Grundlage für den Detailfinanzierungsplan Seite 6 und 
ebenfalls für die Indikatoren Seite 8, welche dorthin automatisch übertragen werden.  

  



Beispiel für eine ausgefüllte Seite 5a: 

 

 



Hinweise zur Antragsseite 5b  

 
Pkt. 3. Zuwendungsherleitung 2.Teil – Waldumbauvorhaben 

In das erste Eingabefeld Seite 5b (1) ist die Projektnummer übereinstimmend mit der Projektnummer der 
Seite 5a (1) einzutragen, da die Planung der Verjüngung hier fortgesetzt wird. 
„Projektfläche“ bezeichnet immer die betrachtete Gesamtfläche auf welcher Vorhaben stattfinden sollen.  
„Planfläche“ ist ein Teil der Projektfläche, der ausschließlich die für Pflanzung vorgesehene Fläche abbildet. 
Die Planfläche ergibt sich automatisch aus den später eingegebenen Daten der Tabelle 3.12.  

 
Pkt. 3.8. Allgemeine Angaben: 

Hier wird die Situation des umzubauenden Bestandes beschrieben. 
Die vorkommenden Baumarten (BA) (hier BA—des überschirmenden Hauptbestandes) sind als 
Kürzel auswählbar. Zur Beschreibung von Mischungen sind die beiden wichtigsten BA hinreichend.   
Die BA nach ausgeschriebenen deutschen/wissenschaftlichen Bezeichnungen sind in der Tabelle 8 der 
Baumartenmischungstabelle (BMT) aufgeführt. 
https://forst.brandenburg.de/lfb/de/service/publikationen/detail/~18-07-2022-empfehlungen-zur-mischung-
von-baum-und-straucharten-im-wald-baumartenmischungstabelle 

Das Baumbestandsalter ist der aktuellen forstlichen Einrichtung zu entnehmen oder über den hoheitlich 
zuständigen Revierförster einzuholen. Für Vorhaben nach 1.5.8.1. „Umbau von Nadelholzreinbeständen“ 
muss das Alter des Bestandes über 60 Jahre liegen. 

Der Bestockungsgrad (B°) hat eine wichtige Funktion bei der Bewertung des Vorhabens gemäß I.2.1 
„Waldumbau“. Liegt er über einem Wert von 0,4, sind ausschließlich Vorhaben nach I.5.8.1 und I.5.8.2. 
förderfähig. Liegt der Bestockungsgrad unter einem Wert von 0,4, dann ist der Waldumbau nur förderfähig 
nach I.5.8.3. Die Art der Schädigung des Bestandes ist unter 3.10 zu benennen.  

Ein nicht angegebener Bestockungsgrad führt zu einer fehlenden Variablen für die Berechnung der 
Pflanzenzahlen. Das führt zu Fehlermeldungen bei der weiteren Bearbeitung des Formulars. 

Die Klimastufen sind Grundlage für die Wahl der Baum-und Straucharten nach BMT. Sie sind im Geoportal 
auf der Internetseite des Landes Brandenburg kartographisch hinterlegt und über die Thementabelle unter 
Standortsdaten / Klimafeuchte abrufbar. https://forst.brandenburg.de/lfb/de/service/geoportal 

 
Die Stamm-/Standortsgruppen sind Grundlage für die Wahl der standortgerechten Baum-und 
Straucharten. Sie sind ebenfalls auf der Internetseite des Landes Brandenburg kartographisch hinterlegt 
und über die Thementabelle unter Standortsdaten/ Stamm-Standortsformen abrufbar. Im Formular ist nur 
die Nennung einer Stamm-/ Standortsgruppe vorgesehen. Kommen auf einer beantragten Projektfläche 
mehrere Stamm-/ Standortsgruppen vor, ist zu prüfen, welche Auswirkungen das auf die Baumartenauswahl 
hätte. Finden sich die gewünschten BA auch auf dem anderen Standort, so reicht ein verbaler Verweis im 
Text Seite 7.   
Ist eine übereinstimmende BA-Wahl durch die Standort-Unterscheidung nicht möglich, soll eine Teilung des 
Projektes in die entsprechenden Standorte als Einzelprojekte erfolgen. Die Teilung beginnt auf der S. 4.  
https://forst.brandenburg.de/lfb/de/service/geoportal 

Liegt der zur Förderung beantragten Waldfläche ein Schutzstatus zugrunde, grenzt dies die Auswahl der 
Baum- und Straucharten ein. Eine Beimischung nicht förderfähiger BA ist nicht möglich. Beachten Sie die 
entsprechenden Schutzgebietsbestimmungen.  

  



Der Schutzstatus ist im Geoportal unter WMS-Dienst „Schutzgebiete in Brandenburg“ (obere Menüleiste 
rechtes Symbol) abrufbar. Dieser WMS-Dienst ist aber nur bis zu einem Maßstab 1:10.000 verfügbar. In 
Zweifelsfällen (Grenzbereiche) wenden Sie sich bitte an die zuständige untere Naturschutzbehörde. 

Im Eingabefeld Umbauzielplan wird die Verjüngungsart festgelegt. Die hier eingegebene Verjüngungsart 
führt zur automatischen Vorgabe der möglichen Angaben unter 3.12 des Antragsformulars. Besonders zu 
beachten ist:  

� Die „vollflächige Pflanzung“ bezieht sich i.d.R. auf die klassische Reihenpflanzung. Die geplante 
Pflanzenzahl/ ha ergibt sich über den BA-abhängigen engständigen oder weitständigen 
Pflanzverband. 

� Die „kleinflächige Pflanzung“ setzt einen Anteil an Naturverjüngung und/ oder Saat auf der 
beantragten Waldfläche voraus. Für das weitere Ausfüllen des Formulars ist es zwingend notwendig, 
diese Naturverjüngungsfläche immer zuerst zu benennen, da sich durch Abzug der 
Naturverjüngungsfläche die Planfläche des Vorhabens in Bezug auf die Projektfläche automatisch 
verringert. 

� Der Waldrand ist als eigenständiges Projekt (eine eigene Seite 5 b) zu planen. Achtung: „Die 
Verjüngungsform Waldrand mit der entsprechenden Flächengröße muss dann bereits auf Seite 4 als 
eigenständiges Projekt eingetragen werden. Der Waldrand kann insgesamt aus mehreren nicht 
zusammenhängenden Teilflächen bestehen. Diese sind in der beizufügenden Karte zu 
kennzeichnen. Die Mindestbreite beträgt 10 Meter und sollte aus 80% Straucharten und nicht mehr 
als 20% BA bestehen (gemäß BMT). Sofern der Waldrand separat ohne direkt angeschlossenen 
Waldumbau beantragt wird, ist die Zaunlänge komplett anzugeben. Sofern der Waldrand mit dem 
Waldumbau auf einer Fläche verbunden ist, ist das nicht zwingend.  

� Die Naturverjüngung betrifft die Projektfläche, die für zu erwartende Naturverjüngung gedacht wird. 
� Für die Saat ist mindestens eine BA auszuwählen. I.d.R. erfolgt die Ausbringung vollflächig. Ist eine 

Saat in truppweiser Ausbringung geplant, gelten die gleichen Regeln wie bei der Pflanzung.  Buche 
und Eiche sind immer artrein auszubringen. Die Mengen unterscheiden sich nach „waldfrisch“ bzw. 
„behandelt“. 

� Beachte: die Vermengung der einzelnen Verjüngungsarten in einer Seite 5 b ist i.d.R. nicht möglich. 
Ausnahme ist die „kleinflächige Verjüngung“, die NV und Pflanzung u/o Saat verbindet.  

Pkt. 3.9 Waldumbau in Lebensraumtypen (LRT) nach I.5.8.2  

In FFH-Gebieten findet die Wahl der BA auf Grundlage der LRT statt. Es dürfen explizit nur die dem LRT 
angepassten BA gepflanzt werden. 

Pkt. 3.10 Voranbau geschädigter Bestände nach I.5.8.3 

Schädigungen mit Absenkung des B° unter 0,4 dürfen i.d.R. nicht länger als drei Jahre zurückliegen. 

Die Art der Schädigung ist über die Drop-down-Liste auszuwählen. Eine Bestätigung der Schädigung durch 
den hoheitlich zuständigen Revierleiter ist Fördervoraussetzung.  

Unter diesem Richtlinienpunkt ist das Einbringen der Kiefer (GKI) auf den Standorten A1-3, Z3, Z2t, Z2tt 
förderfähig. Achtung: Dazu ist ein Votum der UFB notwendig! 

Pkt. 3.11. Nachbesserung nach I.5.8.5 und Ergänzung nach I.5.8.6 

Das Aktenzeichen des Erstantrages ist anzugeben, ebenso das Begründungsjahr und die Art des 
zugrundeliegenden Ausfallereignisses. 



In den ersten 10 Jahren des Waldumbauvorhabens sind max. 4 Nachbesserungen/ Ergänzungen 
möglich. Förderfähig sind Ausfälle von mehr als 30% der Fläche oder einem Hektar zusammenhängender 
Fläche. Hierzu bedarf es des Votums der UFB. 

„Nachbesserung“ bezieht sich auf Pflanzung oder Saat. BA werden standortgemäß nach BMT ausgewählt. 
Vorrangig sollte mit den ausgefallenen BA nachgebessert werden, wahlweise können auch weitere 
standortgerechte BA hinzugefügt werden. 

„Ergänzung“ bezieht sich auf Naturverjüngung. Es sind standortsbezogene BA zu ergänzen. 

 

Pkt. 3.12 Planung der Bepflanzung des Waldbauvorhabens  

Karte: Für Waldumbauvorhaben wird eine Karte gefordert, auf der das Projekt in Bezug auf Forstort, 
Katasterfläche, Baumartenmischung und Pflanzverfahren eindeutig dargestellt wird. Der Anspruch an 
die Genauigkeit und Aussagekraft ist gestiegen. Neben dem Umfang des Projekts ist auch die Lage der 
jeweiligen Verjüngungsart und die Baumart kenntlich zu machen. Die Karte wird Bestandteil des 
Bescheides. Nutzen Sie die Karte aber auch selber- z. B. als Grundlage der Planung oder auch zur 
Einweisung von Dienstleistern.  

Für die Vorhaben nach I.5.8.1, I.5.8.2 und I.5.8.3 müssen bei vollflächiger Pflanzung/ kleinflächiger 

Pflanzung immer mindestens drei Baumarten aus der BMT ausgewählt werden. Das Einbringen von BA 

ohne Förderung (BAoF) ist bis zu 20% zulässig (Einbringung nur trupp-, gruppen- oder horstweise). 
Achtung: Die hierfür vorgesehene Fläche reduziert die Planfläche für NV/ Saat/ Pflanzung um den 
entsprechenden Flächenanteil und ist zuerst einzutragen. Die für Pflanzung verbleibende Fläche ist zu 
100% mit MBA/BBA nach BMT zu beplanen. Zunächst wird die Auswahl von Mischbaumarten (MBA) 
empfohlen, danach die von Begleitbaumarten (BBA).  

Im Falle der kleinflächigen Pflanzung wird zuerst die geplante Naturverjüngungsfläche (NV)/ Saat und 
dann die BAoF angegeben. Bei der Naturverjüngung/ Saat muss an dieser Stelle keine BA ausgewählt 
werden. Achtung: die Planfläche verringert sich um den Anteil der NV/ Saat. Die verbleibende Fläche ist für 
Pflanzung vorgesehen und zu 100% mit MBA und BBA zu beplanen.  

Im Falle eines geplanten Vorhabens nach I.5.8.4. „Waldrand“ dürfen BA nicht mehr als 20% ausgewählt 
werden. Die verbleibenden 80% werden mit Straucharten beplant. Die Pflanzenzahl richtet sich nach dem 
Rahmen der Festbetragstabelle. Mit Anwahl des Vorhabens „Waldrand“ im Umbauzielplan werden die 
Strauch- und Baumarten hierfür freigeschaltet. 

Die Planfläche muss zu 100% beplant sein. Dies rechnet das Formular automatisch in der Zeile 51, 
„Gesamtpflanzanteil“ zusammen. Das Formular ist erst dann korrekt ausgefüllt, wenn dieser Wert an dieser 
Stelle „100“ beträgt. MBA dürfen dabei einzeln mit bis zu 50%-Anteil der Planfläche ausgewählt werden, 
BBA dürfen in Summe nicht mehr als 30% Anteil der Planfläche ausmachen.  

Die Pflanzenzahl/ ha ergibt sich aus dem Pflanzverband „engständig“ (z. B. Rotbuche), „weitständig“ (z. B. 
Bergahorn). In der Tabelle 3.12 ist die zugrundeliegende Bezugsgröße im Antragsformular im blauen Feld 
„BA“ hinterlegt und über das Ziehen des Cursors an das zugehörige rote Dreieck nachzulesen.  

Für die verschiedenen BA gibt es unterschiedliche Pflanzenrahmen, die in der Spalte „gepl. Pflanzenanzahl 

je ha“ beim Eintragen berücksichtigt werden müssen. Die entsprechenden Pflanzenzahlen werden beim 
Ziehen des Cursors über das blaue Feld angezeigt.  

 



Pkt. 3.13. Planung der Saat 

Die Saat ist auf die bekannten BA Buche und Eiche begrenzt. Die Saatmenge richtet sich nach der Art der 
Vorbehandlung der Saat. 

 
Beispiel für eine ausgefüllte Seite 5b 

 
  



Hinweise zu Seite 6 
 

In der Tabelle Detailfinanzierungsplan erfolgt die Planung der Einzelvorhaben (Evh.) für jedes einzelne Projekt. 
Zuerst wird die Projektnummer ausgewählt, dann das entsprechende Evh, das Sie auf den Seiten 5a bzw. 5b 
geplant haben. Es werden nur die aktiv ausgewählten Evh. berechnet. Die Spalten „Menge“, „Einheit“, 
„Festbetrag“ und „Summe“ füllen sich automatisch aus den vorher gemachten Angaben der Seiten 5a und 5b. 
In den letzten beiden Spalten „Bewilligung bis“ wird angegeben, bis wann das Einzelvorhaben voraussichtlich 
abgeschlossen sein wird. Für die Bewilligungsentscheidung wird die jeweilige kassenwirksame Geldmenge 
auf ein Haushaltsjahr harmonisiert (Siehe 3.2) 

Empfehlenswert ist es, erst zu einem Projekt alle Evh. aktiv auszuwählen, bevor das nächste Projekt (jeweilige 
S 5 und 5b) geplant und dann auf S. 6 eingetragen wird.  

Bei Projekten mit Kulturpflege (Kpfl) ist zu beachten, wie oft in einem Jahr die Pflege geplant ist, ob normale 
und/ oder erschwerte Kpfl. geplant ist und für wie viele Jahre beantragt wird.  

Bsp. die Planung für Projekt 1 lautet Waldumbau auf 1,00 ha mit Kulturvorbereitung normal auf 0,50 ha und 
erschwert auf 0,50 ha, weiterhin Bodenbearbeitung auf 1,00 ha, 400 lfdm Zaunbau um die Gesamtfläche und 
Pflanzung von Laubbaumarten (LBA). Fertigstellung bis 30.04. des ersten Jahres. Kulturpflege ist geplant auf 
jeweils 0,50 ha normal und erschwert einmal im ersten Jahr und zweimal im zweiten Jahr. Die S. 6 fasst die 
doppelte Kpfl schon zusammen. 
  
Die Tabelle würde dann wie im folgenden Bild ausgefüllt:  
 

 
  



Nach Projekt 1 können dann Projekt 2, 3, 4 und 5 eingetragen werden. Zu beachten ist, dass pro Förderantrag 
zwar 5 Projekte zusammen beantragt werden können, die Seite 6 aber nur insgesamt 30 Zeilen anbietet. Wird 
dieser Rahmen überschritten, ist für weitere Projekte ein separater Antrag zu stellen. 

Sind alle Evh. zu den Projekten eingetragen, füllt sich automatisch die Tabelle Gesamtfinanzierungsplan und 
die beantragte Gesamtzuwendung dieses Förderantrages wird angezeigt. 

 

 

Die Beantragung beinhaltet entsprechend 35 T Euro für in 2023 zu vollziehende Einzelschritte, die dann auch in 
2023 abzurechnen sind. Die in 2024 anstehende zweimalige Kulturpflege für Projekt 2 ist dann in 2024 nach 
Durchführung abzurechnen.  

 

Hinweise zu Seite 7 

4. Begründung 

Auf dieser Seite können die Besonderheiten des Antrages vermerkt werden, die auf den Formularseiten 
nicht dargestellt werden konnten. Die Textfelder sind auszufüllen. 

  



Hinweise zu Seite 8  

Diese Seite fasst die beabsichtigten Ziele bzw. Indikatoren des Förderantrages zusammen. Es sind hier nur die 
drei orangenen Eingabefelder auszufüllen. Der untere Teil der Tabelle füllt sich automatisch durch die bereits 
getätigten Angaben auf den Seite 5a und 5b. 

Unter dem Punkt „Allgemein“ ist zuerst die Waldbesitzart anzugeben. Es kann gewählt werden aus „Privat“, 
„Öffentlich“ und „FowiZu“. Darunter ist die Größe des Waldbesitzes einzutragen. Forstbetriebe ab 50 Hektar 
Forstbetriebsfläche müssen über einen Waldbewirtschaftungsplan oder alternativ über ein vereinfachtes 
Forsteinrichtungswerk, ein Betriebsgutachten oder über einen Zertifizierungsnachweis verfügen und einen 
Nachweis dazu erbringen (Kopie Deckblatt). 

Die Frage nach der Gefährdung der Erhaltungsziele FFH und NSG ist nur zu beantworten, wenn eine der 
Projektflächen in einem der folgenden Schutzgebiete liegt: FFH, NSG, Moorschutzgebiet, WSG, geschütztes 
Biotop nach § 30 BNatSchG. 

 

Hinweise zu Seite 9  

Auf dieser Seite werden die beigefügten Anlagen abgefragt. Bitte nur dort ein Kreuz setzen, wofür tatsächlich eine 
Anlage mit eingereicht wird (im Beispiel, die die nötig sind). Formblätter für einige Anlagen finden Sie unter 
„Anlagen“. Voten sind durch den Antragsteller selbst einzuholen. 

 

Hinweise zu den Seiten 10 bis 14 

Bitte lesen! Hier enthalten sind wichtige Informationen, die mit der Unterschrift auf Seite 15 bestätigt werden. 

 

Hinweise zu Seite 15 

Unter Pkt. 6.7 sind nur Angaben zu machen, wenn für die beantragten Vorhaben auch an anderer Stelle 
Fördermittel beantragt bzw. genehmigt wurden. 

Die zwei orangenen Felder im unteren Teil fragen Ihre Zustimmung für Veröffentlichung und unverschlüsselten E-
Mail-Verkehr ab. 

Der vollständig ausgefüllte Antrag ist zu unterschreiben und postalisch an die Bewilligungsbehörde Forst zu 
senden.  

 

Das ausgefüllte Musterformular zu Orientierung befindet sich im Internet an gleicher Stelle, wie diese Anleitung 
zum Antrag. 

 

 

Stand: 26.08.2022   


